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Neben Privention, Therapie und Repres-
sion bildet die Schadensminderung eine
von vier Sdulen in der Schweizer Sucht-
politik. So sehr jede dieser Sdulen fiir sich
steht, tragen sie doch alle ihren Teil zum
Erfolg des Gesamtkonzeptes bei. Wie die
Wirkungen der Schadensminderung in den
anderen drei Sdulen beobachtet wird, wel-
che Konkurrenzen, Synergie- und Opti-
mierungspotentiale bestehen, soll im Fol-
genden beleuchtet werden.
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Schadensminderung aus Sicht der Préavention

Freunde oder Rivalen?

Eine kritische Beleuchtung des «Zu-
sammenlebens» von Pravention und
Schadensminderung und Anregungen
zur Verstarkung ihrer Freundschaft

Die vier Sdulen der schweizerischen
Drogenpolitik stellen einen soliden und
breit akzeptierten Rahmen dar, in wel-
chem die Strategien und Massnahmen
geplant und umgesetzt werden konnen.
Das in den vergangenen 15 Jahren stark
gewachsene Versorgungsangebot hat
sich an vielen Orten an diesen Rah-
men angelehnt und fiir die vier Sau-
len je unterschiedliche Einrichtungen
geschaffen. So gibt es typischerweise
Priventionsstellen, Behandlungsein-
richtungen (ambulant und stationdr),
Einrichtungen bzw. Projekte zur Scha-
densminderung und die Institutionen
des Gesetzesvollzugs (Repression).
Auch die Professionalisierung hat sich
entlang dieser Typologie entwickelt
und die meisten Berufsleute erleben
sich heute klar einer der vier Sdulen zu-
gehorig, treffen sich an Tagungen und
in Plattformen. Dies hat ohne Zweifel
seine Berechtigung und Vorteile, kann
aber auch zu Reibereien, Doppelspurig-
keiten und Missverstdndnissen fithren.
Dies ist wohl auch der Grund, weshalb
das Bundesamt fiir Gesundheit BAG in
seinem Dritten Massnahmenpaket zur
Verminderung der Drogenprobleme
auf die vielseitigen Wechselwirkun-
gen zwischen den Saulen hinweist und
eine stirkere Durchlissigkeit der Sau-
len fordert.

Ein Ziel, zwei Wege

Drogenabusus und Sucht haben fiir die
Betroffenen, sowie fiir die Angehori-
gen und die Gemeinschaft negative ge-

sundheitliche, soziale und 6konomische

Auswirkungen. Ziel jeder Drogenpolitik

ist, diese schidlichen Auswirkungen zu

vermindern. Dazu sind drei Strategien
moglich:

1. Wir versuchen die Anzahl der Dro-
genkonsumenten zu vermindern
(Reduktion von Inzidenz und Priva-
lenz). Dies ist die Strategie der klas-
sischen, Abstinenz orientierten Pri-
marprivention und Behandlung;

2. Wir erméglichen den Konsumenten
einen Konsum mit weniger Risiken.
Dies ist die Strategie der Schadens-
minderung;

3. Wir bringen die Konsumenten dazu,
die Konsummenge zu reduzieren.
Diese Strategie findet man sowohl
bei der Privention, der Behandlung
wie auch der Schadensminderung.

Betrachten wir nun die zwei Wirkungs-
wege der Pravention und Schadens-
minderung etwas genauer (Abb. 1),
so sehen wir, dass die Privention eine
komplexere Aufgabe zu I6sen hat als
die Schadensminderung.

Die Priavention muss zuerst den Kon-
sum reduzieren, um so die Drogenpro-
bleme zu mindern. Dazu gibt es zwei
Moglichkeiten: Den direkten Weg tiber
die Reduktion der Nachfrage (sog. Ver-
haltensprivention), den indirekten Weg
der Angebotskontrolle (Verhaltnispra-
vention) oder eine Kombination beider
Ansitze.

Die Schadensminderung hat es einfa-
cher. Auch sie hat zwei Moglichkei-
ten: Sie geht direkt auf die Konsu-
menten zu und ergreift Massnahmen
zur Schadensminderung (safer use,
safer sex etc.) oder sie fordert Risiko
armere Bedingungen im Umfeld (Spit-
zenaustauschprogramme, Injektions-
riaume etc.) oder eine Kombination
beider Ansitze.
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Was Pravention und
Schadensminderung von
einander lernen kénnen

Drogenpolitische Massnahmen sollten
ihre Legitimitdt mit dem Nachweis ih-
rer positiven Wirkung erhalten. Ist
es in der Wirklichkeit so? Eine gro-
be Einschidtzung der Situation zeigt,
dass die Privention - insbesondere
die Abstinenz- und Verhalten orien-
tierte Pravention — nicht besonders
viel bewirkt und trotzdem eine breite
politische Akzeptanz hat. Ausgerechnet
dort, wo die Privention eine gewisse
Wirksamkeit nachweisen kann, bei der
Verhiltnispravention, ist die politische
Akzeptanz umstritten.

Bei der Schadensminderung ist die Situ-
ation anders. Die Implementierung von
Programmen zum Spritzentausch (und
Spritzenabgabe) und Priservativabgabe
konnte die Rate von HIV Neuinfektio-
nen signifikant senken. Die Einrichtung
von Konsumriaumen und Anlaufstellen
sowie die Substitutionsprogramme
konnten die Belastung im offentlichen
Raum sowie die Delinquenz reduzieren.
Trotz dieses Wirkungsnachweises und

Pravention

dem in den betroffenen Gemeinden zu
beobachtendem Goodwill bleibt die
politische Akzeptanz der Schadensmin-
derung vielerorts eher gering (Tab. 1).
Verglichen mit der Priavention muss
die Schadensminderung also erheblich
hohere politische und ideologische Bar-
rieren tiberwinden. Andere Massnah-
men der Schadensminderung, wie etwa
Drug Checking und Info-Aktionen in
der Partyszene, sind in ihrer Wirkung
noch unklar.

Prévention | Schadensminderung
Politische gut umstritten
Akzeptanz
Wirksamkeit | bescheiden | Teilweise gut

Tab. 1: Politische Akzeptanz und Wirksamkeit von
Prévention und Schadensminderung

Was kann die Pravention von der Scha-
densminderung lernen, um ihre Wirk-
samkeit zu erhohen? Privention sollte
sich auf Massnahmen konzentrieren,
die auf die theoretisch fundierten Ursa-
chenketten des Drogenabusus und der
Sucht einwirken und empirisch zuver-

Schadensminderung

Nachfrage reduzieren
(weniger Konsumenten
bzw. Konsummenge)

Angebot
kontrollieren

Risikoarme
Bedingungen fordern

Risikoarmen Konsum
fordern

\/

Konsum reduziert

\

Schaden reduziert

Abb. 1: Die zwei Strategien von Pravention und Schadensminderung.
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lassig getestet wurden. Bei der Verhalt-
nispravention sind das vor allem struk-
turelle Massnahmen zur Einschriankung
der Zuginglichkeit von Substanzen so-
wie bildungs- und wirtschaftspolitische
Massnahmen zur Verbesserung der so-
zialen Integration. Bei der Verhalten-
spravention sind dies Massnahmen
zur Stiarkung von bekannten Schutz-
faktoren wie Bindungsfihigkeit, Be-
finden und soziale Kompetenzen. Die
Konzentration auf Risikogruppen ver-
spricht dabei mehr Erfolg als solche
Massnahmen, die sich auf ganze Po-
pulationen beziehen.

Was kann die Schadensminderung von
der Privention lernen, um ihre politi-
sche Akzeptanz zu verbessern? Die
Schadensminderung sollte sorgfiltig
auf die Signale achten, die sie — bewusst
oder unbewusst- ausstrahlt. Wenn die
Signale in Richtung «Drogen sind ei-
gentlich kein Problem» gehen, wird es
politisch schwierig. Problematisch sind
grundsitzlich auch Massnahmen, die
moglicherweise zu einem Mehrkonsum
oder zu einem Neukonsum bei noch
Nichtkonsumenten fiihren konnten.
Politisch gefragt sind Signale, die in die
Richtung gehen «Schadensminderung
leistet einen Beitrag zur Verminderung
des Drogenproblems in unserem Land»
oder «Schadensminderung fordert auch
den Ausstieg». Der grosse Vorteil der
Schadensminderung sind die belegten
positiven Auswirkungen (Reduktion
von HIV, Beschaffungskriminalitit
usw.). Diese sollten auf verstindliche
und iiberzeugende Art kommuniziert
werden.

Wie Pravention und Schadens-
minderung kooperieren konnen

Aus obigen Gedanken und Beobach-
tungen konnen abschliessend drei An-
regungen zu einer Anniherung von
Privention und Schadensminderung
abgeleitet werden.
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(1) Regelmissige Kooperationstreffen
zwischen den Verantwortlichen aus
Pravention und Schadensminderung
eines Versorgungsgebietes. Wenn sich
dazu der kantonale oder kommunale
Drogenkoordinator gesellt, ist es noch
besser.

(2) Konkrete Kooperationen zur Opti-
mierung der Qualitit einer Massnahme.
Erstes Beispiel: das Setting der Partys-
zene sollte immer in einer Kooperati-
on von Pravention und Schadensminde-

rung bearbeitet werden, so wie es heute
auch vielerorts geschieht. Damit werden
Wirksamkeit und Akzeptanz erhoht.
Zweites Beispiel: Grosse Projekte der
Schadensminderung wie die Einrichtung
einer Kontakt- und Anlaufstelle oder
eines Konsumraums sollen ebenfalls in
Kooperation mit der Pravention geplant
und umgesetzt werden. Ein interessanter
Erfahrungsbericht tiber ein solches Un-
ternehmen in Luzern findet sich weiter
hinten in diesem Heft.

Schadensminderung aus Sicht der Therapie

Vom Trittbrettfahrer zum
Triebwagen

Wie die Schadensminderung im Laufe
der Jahre an Fahrt aufgenommen hat
und welche Weichenstellungen sie auf
das Abstellgleis beférdern konnten.

Gemiss offizieller Politik! ist Scha-
densminderung eine der vier Sdulen
der nationalen Drogenpolitik. Eine
Bewertung ihres Nutzens, ihrer Funk-
tionalitdt und ihrer Ausrichtung aus
der Sicht des Arbeitsfeldes «stationi-
re Drogentherapie» ist nicht einfach.
Denn auch heute noch werden ideo-
logische Griaben ausgehoben und mit
dem Aushub Wille aufgeschuttet oder
doch zumindest herbeigeredet. Wenn
also aus der Koexistenz noch vermehrt
Kooperation wachsen soll, ist vermehr-
te Auseinandersetzung und ein Suchen
gemeinsamer Haltungen notig. Interes-
sant ist dabei die sprachliche Determi-
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nierung des Sachverhaltes: unbestreit-
bar wird vom Eintreten eines Schadens
ausgegangen, welcher reduziert werden
soll. Also stellen sich folgende Fragen:
Mit welchem Schaden haben wir es zu
tun? Wo beziehungsweise bei wem wird
er angerichtet? Wer oder was richtet
ihn an? Welche Masseinheit dient zur
Ermittlung der angestrebten Verklei-
nerung?

Urspriinge der
Schadensminderung

Die genauere Betrachtung der jiingeren
Geschichte der Gesundheits- und Sozi-
alpolitik macht zuerst einmal klar, dass
die Schadensminderung ihren Ursprung
keineswegs in der Drogenpolitik hat.
Vielmehr sollte durch verfahrenstech-
nische Vorgaben ein volksgesundheit-
lich relevantes Problem gehandhabt
werden. Die Schadensdefinition bezog
sich zu Beginn der Massnahmen Ende

(3) Die Schadensminderung sollte dar-
auf achten, ihre Einrichtungen fiir die
anvisierte Zielgruppe «niederschwellig»
zu halten, fiir die Nicht-Betroffenen je-
doch «hochschwellig». Die mancherorts
zu beobachtende Zunahme junger Dro-
genkonsumenten im Umfeld von Kon-
takt und Anlaufstellen ist zu vermeiden.
Diese Zielgruppe konnte mittels eigener
praventiver Massnahmen (Out-reach
work und Programme zur Ressour-
cenforderung) erreicht werden. [ |

der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts
ausschliesslich auf die Verbreitung
des HIV-Virus. Als Schnittstelle der
nichtinfizierten Bevolkerungsmehrheit
und der infizierten Minderheit wurde
die Drogenprostitution erkannt. Neben
Praventionsbemithungen bei den Nach-
fragern sollte die Gesundheit bei den
Drogenkonsumierenden erhalten bzw.
verbessert werden. Im Laufe der Jahre
wurden diese Massnahmen mit Hepa-
titispravention erganzt.

Der Schaden, und wo er angerichtet
wird, ist folglich definiert: eine Minde-
rung der Volksgesundheit und die dar-
aus entstehende finanzielle Belastung.
Die Priorisierung dieser Schadensdefi-
nition ermoglichte also plotzlich Mass-
nahmen, welche auf die Drogenpolitik
oder vielmehr auf die soziale Arbeit mit
Drogenkonsumierenden enorme Aus-
wirkungen hatten, ohne dass sie jedoch
von dieser initiiert worden wiaren. Die
liberale und pragmatische Drogenpoli-

SuchtMagazin 1/08



tik war zumindest zu Beginn lediglich
operationalisierende Trittbrettfahrerin
einer genauso pragmatischen Public-
Health-Politik und wurde von dieser
auch weitgehend instrumentalisiert.

Erweiterter Auftrag

Es spricht fur die Professionalitit, die
Fachkompetenz und das Engagement
der mit der Schadensminderung Be-
auftragten, dass sich in der Dynamik
der Auftragsbewailtigung der Auftrag
selber verdndert oder zumindest er-
weitert hat. Aus dem Trittbett ist der
Triebwagen geworden. Beratung und
Grundversorgung, soziale Integration
und schliesslich das Thema der Ge-
fahrdung durch neue Substanzen und
Mischkonsum haben den Inhalt des Ar-
beitsfeldes Schadensminderung erwei-
tert. Die inhaltliche Fokussierung hat
sich immer stirker auf die schadens-

verursachenden Themenkomplexe und
Menschen gerichtet und weniger auf die
Schiden selber. Und so hat sich auch
der Auftrag gewandelt: aus dem eher
abstrakten Postulat «Volksgesundheit»
ist die Arbeit mit Menschen in ihrer
spezifischen Lebenssituation, ihrer All-
tagsbewiltigung und ihrer individuellen
Gesundheit gewachsen.

Schadensminderung
als Perspektive

Und damit sind wir bei der letzten Fra-
ge angelangt: Welche Masseinheit dient
zur Ermittlung der angestrebten Scha-
densminderung? Oder provokativer
gefragt: Wie viel Pragmatismus ertragt
der Mensch? Die tagliche Arbeit in der
stationdaren Drogentherapie lehrt uns,
dass Menschen neben Anerkennung
und Selbstwert vor allem etwas brau-
chen, um die notige Kraft und Energie

Schadensminderung aus Sicht der Repression

Repression als «letztes» Mittel
im Zwiespalt zwischen Theorie
und Praxis

Schadensmindernde Konzepte stellen
Strafverfolgende vor schwierig zu 16-
sende Grundsatzfragen. Sie waren in
diesen Kreisen lange Zeit umstritten.
Die praktische Erfahrung hat aller-
dings gezeigt, dass die Massnahmen of-
fensichtlich niitzen und die befiirchteten
negativen Auswirkungen grosstenteils
nicht eingetreten sind. Die Strafverfol-
gungsbehorden gehen deshalb mittler-
weile unverkrampft mit solchen Mass-
nahmen um.

Strafverfolgende geraten ins Griibeln,
wenn sie nach ihrer Haltung zur Strate-
gie der Schadensminderung im Bereich
drogenpolitischer Massnahmen gefragt
werden. Das hiangt mit einem in diesem
Bereich besonders stark aufbrechenden
Konflikt zwischen Theorie und Praxis
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zusammen, der einleitend naher erliu-
tert werden soll.

Zwischen Theorie und Praxis

Wer sich im Bereich der Strafverfolgung
engagieren will, der tut dies in der Regel,
weil er Strafrecht als taugliches Mittel
zur Regulierung gesellschaftlichen Ver-
haltens betrachtet. Wer das Recht als
verbindliche und nach Gerechtigkeit
suchende Ordnung des Zusammen-
lebens in einer Gesellschaft versteht,
anerkennt auch, dass Verstosse gegen
die Rechtsordnung verhindert werden
miissen, und zwar notfalls auch durch
(strafrechtliche) Sanktionen. Die Durch-
setzung dieser Ordnung ist das Kernan-
liegen von Strafverfolgenden. Wenn die-
ses System funktionieren soll, dann setzt
es auch voraus, dass Strafverfolgende
das Recht als gegeben voraussetzen
und geltende Vorschriften umsetzen,
auch wenn sie an deren Sinn zweifeln:

und auch Hoffnung aufzubringen, um
ihr Leben selbstverantwortlich und
sozial vertraglich zu gestalten: positiv
bewertete Perspektiven. Diese Perspek-
tiven sind per se zukunfts- und entwick-
lungsorientiert. Die Aufrechterhaltung
eines wenig befriedigenden Status quo
mag hier als Perspektive also vermut-
lich nicht geniigen. Doch welche Mass-
einheit soll nun gewahlt werden: die
Verhinderung einer Verschlechterung,
die Erhaltung des (V)Ertraglichen oder
die Option einer Verbesserung?

Bei der Beantwortung dieser letzten
Frage offnen sich die eingangs er-
wihnten Griaben besonders schnell.
Ich wiirde mir dabei wiinschen, dass
sie unnotig werden. Wir konnen sie
gemeinsam zuschiitten, wenn wir ak-
zeptieren, dass es genauso wenig einen
Konigsweg in der Drogenarbeit und ein
richtiges Vorgehen bei allen Menschen
gibt, wie es einen Menschen gibt. W

Denn wer von anderen die Beachtung
des Rechts einfordert, muss sich selbst
natiirlich peinlich genau daran halten.
Soweit die Theorie.

Strafverfolgung hat es anderseits mit
Menschen zu tun, die oft in Krisensi-
tuationen stecken, die vielfach bedau-
ernswert sind und denen die Einhal-
tung von Vorschriften bisweilen aus
nachvollziehbaren Griinden schwer
fille. An der Front spiirt die Polizei
als erste, wenn neue Strafbestimmun-
gen oder neue Strategien zur Bekamp-
fung bestimmter Delinquenz ungiins-
tige oder schidliche Nebenwirkungen
haben. Entgegen landliufiger Ansicht
ldsst sie das nach meiner Erfahrung in
der Regel nicht kalt, weil es sie in ei-
nen Konflikt treibt: Sollen sie auch in
solchen Fillen das Gesetz mit der er-
forderlichen Strenge durchsetzen, auch
wenn sie feststellen, dass die Ziele des
Gesetzgebers sich dadurch an der Front
in ihr Gegenteil verkehren, oder sollen
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sie gezielt wegschauen und gerade das
nicht tun, was eigentlich ihre Aufgabe
wire? Soweit die Praxis.

Die Vorgaben des Gesetzgebers
in der Drogenpolitik

Es empfiehlt sich, wieder einmal in Er-
innerung zu rufen, wie sich das Betdu-
bungsmittelrecht in der Schweiz entwi-
ckelte. Das erste BetmG von 1924 setzte
das Internationale Opiumabkommen
von 1912 in der Schweiz um, weil die
Schweiz damals das einzige von sechs
Produktionslindern war, welches die
Ein- und Ausfuhr von Betiubungs-
mitteln nicht kontrollierte. Im zweiten
BetmG von 1951 wurde Haschisch
— bisher in der Schweiz kaum bekannt
- neu verboten. Der Anbau von Hanf
zur Gewinnung von Haschisch war neu
bewilligungspflichtig (nicht verboten).
Heroin, das bisher nur kontrolliert wor-
den war, wurde ganzlich verboten. Die

14

Revision von 1968 setzte weitere inter-
nationale Verpflichtungen um, indem
der Anbau von Hanf zur Gewinnung
von Betdubungsmitteln verboten wur-
de. Erst die Revision von 1975 regelte
die Bestrafung des Betdubungsmittel-
konsums, und zwar milder als nach bis-
herigem Recht, nach dem Konsumen-
tinnen und Konsumenten zwar nicht
wegen des Konsums, aber wegen des
vorausgegangenen Besitzes von Be-
tdubungsmitteln gleich wie Handler
bestraft worden waren. Gleichzeitig
wurde der Strafrahmen fiir Handler
nach oben erweitert.

Was heisst das nun fiir die Strafverfol-
gung? Grundsatzlich ist der Handel mit
Betaubungsmitteln in allen Formen und
unter Einbezug der Vorstufen (sog. An-
staltentreffen nach Art. 19 Ziff. 1 Abs.
6 BetmG) mit hohen Strafen bedroht;
auch der Konsum ist strafbar, allerdings
mit der Moglichkeit des Verzichts auf
Strafe (Art. 19a BetmG). Das bedeutet

o

&
3 Nur wer sitz komm reia =

an sich, dass alle Erscheinungsformen
des Drogenmarktes zu bekampfen sind,
und zwar unter Einbezug von Vorbe-
reitungshandlungen und Hilfestellun-
gen. Dies ist der theoretische Rahmen,
an den sich Strafverfolgende zu halten
hatten, und das Ziel der Verscharfung
der Gesetzgebung war es denn auch,
den sich ab Mitte der 70er Jahre rasch
entwickelnden Drogenmarkt wirkungs-
voll einzudammen.

Die Schwierigkeiten in der Praxis

Schon vor knapp 30 Jahren stellten
Strafrechtlerinnen und Strafrechtler
ein erhebliches Vollzugsdefizit im Be-
reich der Betiubungsmittelkriminalitdt
fest. Weder die flichendeckende Kri-
minalisierung noch die Verschirfung
der Strafen bewirkten die erhoffte Ab-
schreckung. Die Auswirkungen der Re-
pression wurden immer augenfalliger.
Wihrend Konsumentinnen und Kon-
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sumenten, die sich ihren Stoff durch
Beschaffungskriminalitit oder Klein-
handel finanzieren mussten, in Krimi-
nalitdt und Verelendung abrutschten,
blieben Grosshindler weitgehend un-
entdeckt und konnten ihre Prohibiti-
onsgewinne immer weiter steigern. In
dieser Situation begannen Praktizieren-
de aus dem Gesundheitsbereich, iiber
alternative Strategien nachzudenken,
was die Strafverfolgenden vorerst (zu-
mindest teilweise) in die Schiitzengra-
ben trieb.

... mit der Methadonabgabe

Zunichst ging es ab dem Jahr 1992 um
die Substitutionsbehandlung von He-
roinabhingigen mit Methadon; damit
konnten die meisten Strafverfolgenden
relativ gut leben, weil Methadon auf
dem illegalen Markt keine Rolle ge-
spielt hatte.

... mit der Spritzenabgabe

Schon kritischer wurden Projekte der
Spritzenabgabe beobachtet. Wenn der
Konsum von Heroin samt seinen Vor-
bereitungshandlungen strafbar ist, dann
wire konsequenterweise natiirlich auch
eine Spritzenabgabe an Siichtige, welche
den Konsum erleichtert, zu unterbinden
(strafbar ist sie allerdings nicht, weil der
Konsum von Betaubungsmitteln nach
Art. 19a BetmG eine Ubertretung ist
und Gebhilfenschaft zu Ubertretungen
nach Art. 105 Abs. 2 StGB in der Re-
gel nicht bestraft wird). Praktizierende
befiirchteten zudem, dass Spritzenab-
gabestellen die Konzentration der of-
fenen Drogenszenen, an deren Auflo-
sung man gleichzeitig arbeitete, wieder
fordern wiirden. Aber siche da: Gerade
die Beamten ganz an der Front sahen
bald einmal, dass man mit der Konfis-
kation von Spritzen mehr Schaden als
Nutzen anrichte, weil kaum jemand
vom Konsum von Heroin abgehalten
wurde, weil aber durch den Spritzen-
tausch das Risiko der Ansteckung mit
HIV und Hepatiden massiv erhoht wur-
de. Das fihrte denn auch dazu, dass
die Arbeitsgruppe «Zusammenarbeit
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zwischen Polizei und Sozialarbeit»
ZuPo (Mitglieder sind das Bundesamt
fur Polizei fedpol, das Bundesamt fiir
Gesundheit BAG, der Verband Schwei-
zerischer Polizeibeamtinnen und —be-
amten VSPB sowie die Schweizerische
Koordinations- und Fachstelle Sucht
Infodrog?) den politischen Stellen und
den Polizeikommandos im August 1999
einstimmig vorschlug, auf die Konfiska-
tion von ungebrauchten und gebrauch-
ten Spritzen bei Drogenkonsumierenden
zu verzichten.

... mit Fixerraumen

Verschirft stellte sich das eigentlich
gleiche Problem bei der Schaffung von
Konsumrdumen. Nun ging es nicht
mehr darum, blosse Vorbereitungs-
handlungen fiir den Drogenkonsum
zu tolerieren, sondern es ging um den
Konsum selbst. Nun erlaubt Art. 19a
Ziff. 2 BetmG zwar die Einstellung des
Verfahrens oder das Absehen von Stra-
fe in leichten Fillen des Betaubungs-
mittelkonsums. Das setzt aber eben die
Eroffnung des Strafverfahrens voraus.
Der Verzicht auf Strafverfolgung ist
dagegen nur moglich, wenn der Ti-
ter sich einer drztlich beaufsichtigten
Betreuung unterzieht (Art. 19a Ziff. 3
BetmG). Nachdem Fixerraume aller-
dings gerade mit dem Ziel geschaffen
wurden, niederschwellige Betreuungs-
angebote zu installieren und damit ins
Gesprich mit Abhdngigen zu kommen,
die freiwillig keine Beratungsstelle auf-
suchen wiirden, setzte sich schliesslich
auch bei Strafverfolgenden die Erkennt-
nis durch, dass Fixerriume tolerierbar
sind.

... mit der kontrollierten
Heroinabgabe

Fiir weitere Aufregung sorgte die Ein-
fuhrung der heroingestiitzten Behand-
lung. Nach dem Konzept des BetmG
gehort Heroin zu den verbotenen Sub-
stanzen; Ausnahmen waren nach Art.
8 Abs. 5 BetmG nur zulissig, soweit
das Heroin zur wissenschaftlichen For-
schung oder fiir eine beschrankte me-

dizinische Anwendung beniitzt wurde.
Offensichtlich hatte der Gesetzgeber bei
dieser Formulierung nicht an die Ab-
gabe von Heroin an Heroinabhingige
gedacht. Die Strafverfolgung kritisierte
denn auch, es gehe nicht an, dass der
Staat einerseits den Heroinkonsum be-
strafe, anderseits aber bestimmten He-
roinabhingigen das Heroin gratis zur
Verfiigung stelle. Nachdem mit dem
Bundesbeschluss tiber die drztliche Ver-
schreibung von Heroin vom Oktober
1998 Art. 8 Abs. 6 ins BetmG eingefiigt
und damit eine (allerdings befristete)
gesetzliche Grundlage fir die heroin-
gestltzte Behandlung geschaffen wor-
den war, stellten auch Strafverfolgen-
de rasch fest, dass die heroingestiitzte
Behandlung die bisherige Stammkund-
schaft von der Strasse wegbrachte, die
Beschaffungskriminalitit sich merklich
reduzierte und der Gesundheitszustand
der Betroffenen sich verbesserte. Heute
ist der Wert dieser Massnahme auch
innerhalb der Strafverfolgung kaum
noch bestritten.

Die Erfolge der Praxis

Mittlerweile ist Kritik am Konzept der
Schadensminderung zumindest von
Strafverfolgenden, die an der Front ar-
beiten, kaum mehr zu horen. Das liegt
einerseits daran, dass die befiirchteten
negativen Auswirkungen der verschie-
denen Massnahmen kaum eingetreten
sind. Das liegt aber vor allem daran,
dass viele unserer ehemals lastigen
Stammkunden sich nun durch solche
Konzepte nicht nur gesundheitlich er-
holen, sondern auch auf Beschaffungs-
kriminalitit und Kleinhandel verzichten
- und nichts ist uns Strafverfolgenden
lieber als der Riickgang von Stamm-
kunden. |

Endnoten

' vgl. www.bag.admin.ch/themen/drogen

2 Damals noch vertreten durch die Fachstelle fir
Schadensminderung im Drogenbereich FASD. Die
FASD und die Schweizerische Koordinationsstelle
fir stationdre Therapieangebote im Drogenbereich
KOSTE haben sich 2006 zu Infodrog zusammenge-
schlossen.

15



	Schadensminderung aus Sicht der anderen drei Säulen

